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nahelegend, die Konfliktlinien überschreitenden humanitären Hilfseinsätze weiter auf alle 
Teile Syriens auszudehnen, 

 feststellend, dass die verheerende humanitäre Lage in Syrien nach wie vor eine Bedro-
hung des Friedens und der Sicherheit in der Region darstellt, 

 unterstreichend, dass die Mitgliedstaaten nach Artikel 25 der Charta der Vereinten 
Nationen verpflichtet sind, die Beschlüsse des Rates anzunehmen und durchzuführen, 

 1. fordert alle Parteien auf, für 2020 die Bereitstellung prinzipientreuer, dauerhaf-
ter und verbesserter humanitärer Hilfe für Syrien zu gewährleisten; 

 2. beschließt, die Beschlüsse in den Ziffern 2 und 3 der Resolution 2165 (2014) 
des Sicherheitsrats, ausgenommen für die Grenzübergänge Al-Ramtha, Al-Jarubija und Bab 
Al-Salam, um einen Zeitraum von sechs Monaten, das heißt bis zum 10. Januar 2021, zu 
verlängern; 

 3. verlangt ferner, dass alle Parteien den humanitären Konvois der Vereinten Na-
tionen und ihrer Durchführungspartner sicheren, ungehinderten und dauerhaften Zugang zu 
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